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taleinkünfte müssen Sie nicht mehr
angeben. Wie bei jeder Regelung
gibt es aber auch bei der Abgeltung -
steuer viele Ausnahmen. So bleiben
staatlich geförderte Renten wie bei-
spielsweise die Riester-Rente von der
Abgeltungsteuer unberührt. 

Die Abgeltungsteuer kann für 
Privatanleger Vor- und Nachteile
bedeuten. Welche überwiegen,
hängt von Ihrer ganz persönlichen
Situation ab. Wir beraten Sie selbst-
verständlich gerne zu diesem Thema. 

Das Gebot der Stunde lautet: nach-
denken, rechtzeitig im Sinne einer
steueroptimierten Anlagestrategie
handeln, aber nichts überstürzen.
Lassen Sie sich nicht primär von der
Abgeltungsteuer leiten, sondern
schauen Sie vorrangig auf Ihre Anla-
geziele wie die für Sie optimale
Mischung aus Sicherheit und Risiko
sowie den Ertrag der Anlage. ■

Ab dem 1. Januar 2009 werden
private Kapitalerträge, die
über den Sparerpauschbetrag

hinausgehen, mit einer Abgeltung -
steuer von 25 Prozent (zuzüglich Soli -
daritätszuschlag und ggf. Kirchen  -
steuer, alles in allem maximal 
28 Prozent) belegt. Dies wurde am
25. Mai 2007 vom Bundestag be -
schlossen und am 6. Juli 2007 vom
Bundesrat ratifiziert. 

Für Sie bedeutet das: Ein Viertel Ihrer
Erträge aus Zinsen, Kursgewinnen
und Dividenden geht direkt an den
Staat. Direkt ist dabei wortwörtlich
zu verstehen, denn die Abgeltung -
steuer wird direkt von dem konto-
bzw. depotführenden Kreditinstitut
an das Finanzamt abgeführt. Da -
durch ist die Besteuerung „abgegol-
ten“, daher auch der Name. 

Für Ihre private Einkommensteuer -
erklärung bedeutet das: Diese Kapi-

Service

Die Abgeltungsteuer 
kommt zum 1. Januar 2009
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Wichtige Informationen für Anleger

Sprechen Sie uns an. Wir stehen
Ihnen kompetent mit Rat und Tat
zur Seite.
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Die Abgeltungsteuer in konkreten
Lebenssituationen

Besprechen Sie Ihre persönliche
Situation mit den Finanzexperten
Ihrer Sparda-Bank, die mit Ihnen
eine auf Sie individuell abge-
stimmte und bedarfsgerechte
Lösung entwickeln.

1
2
2

25.000 Euro in Immobilienfonds und
zu 10.000 Euro in Aktienfonds ange-
legt ist. Welche Aus wirkungen hat
die Abgeltungsteuer?

Die Zinserträge aus Festgeld werden
ab 2009 mit der Abgeltungsteuer
belegt. Für das vor 2009 in Fonds
angelegte Kapital besteht – bei einer
Anlagedauer von mindes tens einem
Jahr – Steuerfreiheit. Die Finanzex-
perten der Sparda-Bank beraten das
Paar kompetent, ob eine Umschich-
tung des Kapitals in ihrer individuellen
Situation sinnvoll ist.

Beispiel: Kurz vor dem Ruhestand

Folgendes Szenario: Eine 60-jährige
Witwe, seit 42 Jahren berufstätig,
geht in drei Jahren in den verdienten
Ruhestand. Nun möchte sie darüber
hinaus ihr Vermögen, bestehend aus
60.000 Euro (Rentenfonds), 20.000
Euro (Aktienfonds) steueroptimiert
und gewinnbringend anlegen. 
Welche Auswirkungen hat hier die
Abgeltungsteuer?

Gewinne aus Aktienverkäufen werden
erst bei Kauf des Anteils ab 2009 mit
der Abgeltungsteuer belegt. Damit
besteht auch hier für das vor 2009 in
Fonds angelegte Kapital – bei einer
Anlagedauer von mindestens einem
Jahr – Steuerfreiheit.

Das sind natürlich nur einige ausge-
wählte Beispiele – je nach Lebens -
situation und Anlagevorstellungen
kann eine andere Lösung sinnvoll sein.
Schon jetzt gilt es für jeden Anleger,
auf jeden Fall zu prüfen, ob seine
Geldanlagen gewinnen oder verlieren
und welche Finanzstrategie bei 
diesen Aussichten die richtige ist. ■

Viele Anleger haben noch nie
oder kaum etwas von der 2009
in Kraft tretenden Abgeltung -

steuer gehört und beschäftigen sich
auch nicht mit diesem Thema. „Das
be trifft mich sowieso nicht“ ist ein oft
gehörter Satz in diesem Zusammen-
hang. Dies kann jedoch teuer werden:
Künftig müssen Millionen von Deut-
schen Steuern auf ihre Kapitalerträge
zahlen, die bisher davon unberührt
blieben. Deshalb gilt mehr denn je:
Besprechen Sie Ihre persön liche Anla-
gestrategie mit den Experten Ihrer
Sparda-Bank, um frühzeitig und rich-
tig auf die neue Situation reagieren
zu können. 

Eine Beispielrechnung des Bundesver-
bandes Investment und Asset Mana -
gement macht dies deutlich: Bei einer
monatlichen Sparrate von 100 Euro
über 30 Jahre in einen Ak tien  fonds
kann mit hoher Wahrscheinlichkeit
ein Endvermögen von 150.000 Euro
erzielt werden. Hier würden mit der
Abgeltungsteuer am Ende rund
30.000 Euro abgezogen werden.

Mit Blick auf die Auswirkungen der
Abgeltungsteuer kann grundsätzlich
festgehalten werden: Als Anleger
können Sie dann die höchsten Wert-
zuwächse erzielen, wenn Sie Ihr Geld
noch vor dem 1. Januar 2009 in Anla -
gen mit hohem Kursgewinnpotenzial
inves tieren und Ihr Kapital danach
möglichst wenig umschichten.

Beispiel: Berufsanfänger/Single

Folgendes Szenario: Ein Berufs anfän -
ger kann im Monat 100 Euro sparen.
Außerdem verfügt er über ein Kapital
von 3.000 Euro. Von diesen 3.000 Euro
sind 2.000 in Tagesgeld angelegt.
1.000 Euro wurden in Aktienfonds
inves tiert. Welche Auswirkungen hat
die Abgeltungsteuer?

Für das in Aktienfonds angelegte Geld
besteht auch nach 2008 Steuerfreiheit,
wenn es mindestens ein Jahr gehalten
wird. Erst ab 1. Januar 2009 ge kaufte

Aktienfonds fallen unter die Abgel-
tungsteuer. Der Sparerfrei betrag wird
bisher auch nicht überschritten, sodass
aktuell keine Auswirkungen von der
Abgeltung steuer zu vermerken sind.
Die monatliche Sparrate von 100 Euro
ist bei regelmäßiger Anlage in Fonds
bis zum 31. Dezember 2008 nicht von
der Abgeltungsteuer betroffen – wel-
che Anlage ab 2009 sinnvoll ist, sollte
man in einem Gespräch mit den Finanz-
experten der Sparda-Bank klären.

Beispiel: Junge Familie

Folgendes Szenario: Eine junge Fami -
lie (beide Elternteile berufstätig)
haben ihr Vermögen von 50.000 Euro
je zur Hälfte in Aktienfonds und Fest -
geld angelegt. Beide Partner haben
einen Riester-Vertrag abgeschlossen.
Darüber hinaus wird ein Dachfonds
mit monatlich 500 Euro bespart.
Durch das zusätzliche Gehalt der Frau
können weitere 500 Euro im Monat
gespart werden. Welche Auswirkun-
gen hat die Abgeltung steuer?

Die beiden Riester-Verträge können
weiterlaufen wie bisher, da sie nicht
unter die Abgeltungsteuer fallen wer -
den. Zinserträge aus Festgeld werden
ab 2009 mit der Abgeltung steuer
belegt. Hier kann überlegt werden, ob
Teilbeträge noch 2008 in steueropti-
mierte Anlagemöglich keiten umge-
schichtet werden. Für den monatli chen
Sparbetrag in Aktienfonds besteht
für das in 2008 angelegte Geld Steuer -
freiheit. (Anlagedauer mindestens ein
Jahr) Ab 1. Januar 2009 gekaufte
Aktienfonds fallen unter die Abgel -
tung steuer. Hier kann dann ebenfalls
über eine steueroptimierte Anlage-
möglichkeit nachgedacht werden.

Beispiel: Paar im besten Alter

Folgendes Szenario: Ein Paar, beide
Anfang 50, haben ihr kleines Reihen-
häuschen bis auf 25.000 Euro Rest-
schuld abgezahlt. Ihr gemeinsames
Kapital be läuft sich auf 100.000 Euro,
das zu 65.000 Euro in Festgeld, zu
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Welcher Steuersatz gilt in Zukunft?

spardaaktuell: Ab 1. Januar 2009 gilt
für alle Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen und Kursgewinnen ein einheit-
licher Steuersatz von 25 Prozent plus
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen-
steuer (auf Antrag zumindest bei der
Personengruppe, die Kirchensteuer
auch bisher ent richtet), alles in allem
jedoch höchstens 28 Prozent. 

Bekomme ich zu viel gezahlte 
Steuern zurück?

spardaaktuell: Ja, wenn Ihr Grenz-
steuersatz unter 25 Prozent liegt.
Dann können Sie eine normale Ver-
anlagung der Kapitaleinkünfte zur
Einkommensteuer beantragen.

Wie hoch ist mein Grenzsteuersatz?

spardaaktuell: Wie hoch Ihr persön-
licher Grenzsteuersatz ist, hängt von
Ihrem Jahreseinkommen und Ihrem
Familienstand ab. Am besten schauen
Sie in der folgenden Tabelle, wo Sie
einzustufen sind:

Kann ich nach wie vor einen 
Freistellungsauftrag erteilen?

spardaaktuell: Ja, Sie können bei
Ihrer Bank einen Freistellungsauftrag
in Höhe des Sparerpauschbetrages
stellen. Bereits erteilte Freistellungs-
aufträge bleiben bestehen. Damit
entfällt die Abgeltungsteuer bei Kapi-
talerträgen (Zinsen, Kursgewinnen,
Dividenden usw.) bis zu dieser Höhe.

Die Nichtveranlagungs-Bescheinigung
bleibt bestehen. Wenn Sie berechtigt
sind, eine Nichtveranlagungs-Beschei -
nigung zu erhalten, können Sie so
die Auszahlung von Kapitalerträgen
ohne Abzug der Abgeltungsteuer
erreichen.

Wie hoch ist der Sparerfreibetrag?

spardaaktuell: Künftig wird nicht
mehr vom Sparerfreibetrag, sondern
vom Sparerpauschbetrag gespro-
chen. Dieser beträgt für alle Kapital-
erträge 801 Euro pro Person 
(1.602 Euro bei Verheirateten). 
Darüber hinausgehende Werbungs-
kosten werden ab 2009 nicht mehr
anerkannt.

Gibt es Übergangsregelungen?

spardaaktuell: Eine Übergangs -
regelung besteht beispielsweise bei
Fondsanteilen und Aktien, die vor

dem 31.12.2008 gekauft werden. Sie
genießen Bestandsschutz. So können
Sie erzielte Kursgewinne nach einer
Haltedauer von einem Jahr steuer-
frei realisieren. 

Wie werden Verluste berücksichtigt?

spardaaktuell: Ab 1. Januar 2009
dürfen Sie Kursverluste aus Aktien
nicht mit anderen Kapitalerträgen
verrechnen, sondern ausschließlich
mit Gewinnen aus dem Verkauf von
Aktien. Bis zur Höhe der Verluste
und unter Berücksichtigung des Frei-
stellungsauftrags wird keine Steuer
von Aktiengewinnen einbehalten.
Verluste aus Fonds werden mit sons -
tigen Kapitalerträgen wie Zinsen
oder Dividenden verrechnet.

Sind Aktien künftig noch attraktiv?

spardaaktuell: Grundsätzlich ist fest-
zuhalten, dass die Aktie am stärksten
von der Abgeltungsteuer betroffen
ist. Durch die Einführung der Besteu-
erung realisierter Kursgewinne ab
2009 wird das Aktienrisiko nicht mehr
im selben Maß belohnt, die Nach-
Steuer-Rendite sinkt in erheblichem
Umfang. Des Weiteren wird das Halb -
einkünf te  verfahren für Dividenden-
erträge abgeschafft. Dennoch kann
davon ausgegangen werden, dass
unter allen Anlageformen Aktien-
werte langfristig mit die höchs ten
Renditen erzielen werden. 

Welche Auswirkung hat die 
Abgeltungsteuer auf Produkte der 
privaten Altersvorsorge?

spardaaktuell: Grundsätzlich ist fest -
zuhalten: Die Abgeltungsteuer greift
nicht bei privaten Rentenversiche -
rungen. Haben Sie privat vorgesorgt
und Ihre Police wird fällig, müssen
Sie lediglich den geringen Ertrags -
anteil versteuern – vorausgesetzt, Sie
wählen eine lebenslange Rentenzah-
lung. Da sich die Höhe des Ertrags -
anteils auch in Zukunft nach dem
Alter des Versicherten zu Beginn der
Rente richten wird, gilt: je später Ihr
Rentenbeginn, desto niedriger der
Ertragsanteil, auf den Sie Ihren per-
sönlichen Steuersatz zahlen.

Private Altersvorsorgeprodukte wie
Riester- oder Rürup-Rente sind von
der Abgeltungsteuer nicht betroffen –
weder in der Anspar- noch in der
Aus zahlungsphase. 

Was kann ich schon heute tun, um
optimal auf 2009 vorbereitet zu sein?

spardaaktuell: Wichtig ist, dass Sie
in Ruhe nachdenken und keine über-
eilten Entscheidungen treffen. Ana -
lysie ren Sie Ihre Anlageziele – sehr
gerne auch gemeinsam mit uns –, um
so Ihren Handlungsbedarf zu ermit-

teln. Ihre Lebenssituation, Ihre
Lebens planung, Ihre individuellen
Bedürfnisse und Wünsche rund um
die Geld anlage stehen im Vorder-
grund. Ver lieren Sie dabei jedoch
nicht den Stichtag 31. Dezember
2008 aus den Augen!

Mit welchen Anlageprodukten kann
ich auf die neue Steuer reagieren?

spardaaktuell: Vorteilhafte Anlage-
produkte sind Fonds und Zinsanla-
gen. Dabei sollten Sie darauf achten,
dass Sie in Fonds vor 2009 investieren,
um den Bestandsschutz zu sichern.
Bei Zinsanlagen hingegen lohnt es
sich, dass Sie die Erträge in das Jahr
2009 und darüber hinaus ver lagern.
Dann nämlich gilt in den meisten Fäl-
len die günstigere Abgeltungsteuer
von 25 Prozent.

Wer hilft mir bei Fragen rund um die
Abgeltungsteuer?

spardaaktuell: Selbstverständlich
steht Ihnen Ihre Sparda-Bank bei allen
Fragen zur Abgeltungsteuer sowie 
zu steueroptimierten Anlagemodel-
len zur Verfügung. Wir helfen Ihnen
gern und unkompliziert weiter, wie
Sie es von uns als Ihrem zuverlässigen
Finanzpartner ge wohnt sind. ■

Das sollten Sie sich merken:

Ab 1. Januar 2009 . . .

. . .wird die Abgeltungsteuer direkt vom konto- bzw. depotführenden Kreditinstitut an das Finanzamt 
ab geführt.

. . .werden das Halbeinkünftever fahren und die Zinsabschlagsteuer wegfallen.

. . .werden Sparerfreibetrag und Werbungskosten-Pauschbetrag zu einem einheitlichen Sparerpausch betrag in
Höhe von 801 Euro für Allein stehende bzw. 1.602 Euro für Ver heiratete zusammengeführt. 

. . .bleiben Freistellungsaufträge und Nichtveranlagungs-Bescheinigungen bestehen.

. . .können Sie keine Werbungskosten mehr bei den Kapitaleinkünften geltend machen.

Darauf sollten Sie achten:

● Einteilung der Freibeträge 
Achten Sie aufgrund des ab 1. Januar 2009 geltenden Sparerpauschbetrags auf die richtige Einteilung Ihrer
Freibeträge. 

● Persönlicher Einkommensteuersatz 
Behalten Sie – trotz der Einführung einer „einheitlichen“ Abgeltungsteuer – Ihren persönlichen Steuersatz im
Auge. Liegt dieser unter 25 Prozent, sollten Sie auf jeden Fall eine normale Veranlagung der Kapitaleinkünfte
zur Einkommensteuer beantragen. Nur so können Sie eventuell zu viel gezahlte Abgeltungsteuer zurück -
erhalten.

● Bestandsschutz für Fondsanteile und Aktien
Bedenken Sie, dass Sie Kursgewinne aus Fondsanteilen und Aktien, die Sie noch bis zum 31. Dezember 2008
erwerben und dann auch mindestens ein Jahr halten, nicht versteuern müssen. Besonders interessant sind
dabei Dachfonds: Steuerfreie Umschichtungen innerhalb eines Dachfonds können auch über 2008 hinaus noch
vorgenommen werden.

● Verringerter Bestandsschutz für Zertifikate 
Beachten Sie bei Zertifikaten, dass für all diese Wertpapiere, die Sie nach dem 14. März 2007 erworben haben,
nur noch ein Bestandsschutz bis 30. Juni 2009 gilt.  

● Aktien
Vergegenwärtigen Sie sich, dass Aktien am stärksten von der Abgeltungsteuer betroffen sein werden. 
Aufgrund der Kursgewinnbesteuerung sowie des Wegfallens des Halbeinkünfteverfahrens werden Sie 
doppelt belastet. Daran sollten Sie künftig beim Kauf bzw. Verkauf von Aktien unbedingt immer denken. 

Bei welchen Anlageformen ändert
sich etwas?

spardaaktuell: Der Abgeltungsteuer
unterliegen:

● Gewinne aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften, insbesondere bei
Wertpapieren, Investmentanteilen
und Beteiligungen an Kapitalge-
sellschaften (z.B. Aktien).

● Dividenden, z.B. aus Genossen-
schaftsanteilen.

● Zinserträge. 

Welche Anlageformen sind nicht
betroffen?

spardaaktuell: Nicht betroffen sind: 

● Vermietete Immobilien: Miet -
erträge werden auch ab 2009 mit
dem persönlichen Ein kommen -
steuersatz ver steuert. Bei der
Besteuerung von Ver äußerungs -

gewinnen bleibt eine Speku -
lationsfrist von zehn Jahren 
bestehen.

● Erträge aus der Veräußerung von
selbst genutztem Wohneigentum.

● Lebensversicherungen: Kapital -
lebensversicherungen, die vor dem
1. Januar 2005 abgeschlossen wur-
den, bleiben auch ab 2009 grund-
sätzlich von der Besteuerung
befreit.

● Staatlich geförderte Renten wie
Riester- oder Rürup-Rente.

● Betriebliche Renten.

Was passiert mit der 
Spekulationsfrist?

spardaaktuell: Die Spekulationsfrist
entfällt. Kursgewinne, die ab dem 
1. Januar 2009 realisiert werden, sind
nicht mehr steuerfrei (Ausnahme:
Übergangsregelung). Die Ab gel tung -
steuer ist unabhängig von der Halte-
dauer der Wertpapiere zu zahlen.

Zu ver- Grenz- Grenz-
steuerndes steuersatz steuersatz
Einkommen Allein- Ehepaare

stehende

15.000 Euro 25,2% 0 %
30.000 Euro 32,1 % 25,2 %
40.000 Euro 36,7 % 27,4 %
50.000 Euro 41,2 % 29,8 %
60.000 Euro 42,0 % 32,0 %
70.000 Euro 42,0 % 34,2 %
80.000 Euro 42,0 % 36,6 %
90.000 Euro 42,0 % 38,8 %

106.000 Euro 42,0 % 42,0 %

Alleinstehende haben ab 250.000 Euro
und Ehepaare ab 500.000 Euro einen ein-
heitlichen Steuersatz von 45%.
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Welcher Steuersatz gilt in Zukunft?

spardaaktuell: Ab 1. Januar 2009 gilt
für alle Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen und Kursgewinnen ein einheit-
licher Steuersatz von 25 Prozent plus
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen-
steuer (auf Antrag zumindest bei der
Personengruppe, die Kirchensteuer
auch bisher ent richtet), alles in allem
jedoch höchstens 28 Prozent. 

Bekomme ich zu viel gezahlte 
Steuern zurück?

spardaaktuell: Ja, wenn Ihr Grenz-
steuersatz unter 25 Prozent liegt.
Dann können Sie eine normale Ver-
anlagung der Kapitaleinkünfte zur
Einkommensteuer beantragen.

Wie hoch ist mein Grenzsteuersatz?

spardaaktuell: Wie hoch Ihr persön-
licher Grenzsteuersatz ist, hängt von
Ihrem Jahreseinkommen und Ihrem
Familienstand ab. Am besten schauen
Sie in der folgenden Tabelle, wo Sie
einzustufen sind:

Kann ich nach wie vor einen 
Freistellungsauftrag erteilen?

spardaaktuell: Ja, Sie können bei
Ihrer Bank einen Freistellungsauftrag
in Höhe des Sparerpauschbetrages
stellen. Bereits erteilte Freistellungs-
aufträge bleiben bestehen. Damit
entfällt die Abgeltungsteuer bei Kapi-
talerträgen (Zinsen, Kursgewinnen,
Dividenden usw.) bis zu dieser Höhe.

Die Nichtveranlagungs-Bescheinigung
bleibt bestehen. Wenn Sie berechtigt
sind, eine Nichtveranlagungs-Beschei -
nigung zu erhalten, können Sie so
die Auszahlung von Kapitalerträgen
ohne Abzug der Abgeltungsteuer
erreichen.

Wie hoch ist der Sparerfreibetrag?

spardaaktuell: Künftig wird nicht
mehr vom Sparerfreibetrag, sondern
vom Sparerpauschbetrag gespro-
chen. Dieser beträgt für alle Kapital-
erträge 801 Euro pro Person 
(1.602 Euro bei Verheirateten). 
Darüber hinausgehende Werbungs-
kosten werden ab 2009 nicht mehr
anerkannt.

Gibt es Übergangsregelungen?

spardaaktuell: Eine Übergangs -
regelung besteht beispielsweise bei
Fondsanteilen und Aktien, die vor

dem 31.12.2008 gekauft werden. Sie
genießen Bestandsschutz. So können
Sie erzielte Kursgewinne nach einer
Haltedauer von einem Jahr steuer-
frei realisieren. 

Wie werden Verluste berücksichtigt?

spardaaktuell: Ab 1. Januar 2009
dürfen Sie Kursverluste aus Aktien
nicht mit anderen Kapitalerträgen
verrechnen, sondern ausschließlich
mit Gewinnen aus dem Verkauf von
Aktien. Bis zur Höhe der Verluste
und unter Berücksichtigung des Frei-
stellungsauftrags wird keine Steuer
von Aktiengewinnen einbehalten.
Verluste aus Fonds werden mit sons -
tigen Kapitalerträgen wie Zinsen
oder Dividenden verrechnet.

Sind Aktien künftig noch attraktiv?

spardaaktuell: Grundsätzlich ist fest-
zuhalten, dass die Aktie am stärksten
von der Abgeltungsteuer betroffen
ist. Durch die Einführung der Besteu-
erung realisierter Kursgewinne ab
2009 wird das Aktienrisiko nicht mehr
im selben Maß belohnt, die Nach-
Steuer-Rendite sinkt in erheblichem
Umfang. Des Weiteren wird das Halb -
einkünf te  verfahren für Dividenden-
erträge abgeschafft. Dennoch kann
davon ausgegangen werden, dass
unter allen Anlageformen Aktien-
werte langfristig mit die höchs ten
Renditen erzielen werden. 

Welche Auswirkung hat die 
Abgeltungsteuer auf Produkte der 
privaten Altersvorsorge?

spardaaktuell: Grundsätzlich ist fest -
zuhalten: Die Abgeltungsteuer greift
nicht bei privaten Rentenversiche -
rungen. Haben Sie privat vorgesorgt
und Ihre Police wird fällig, müssen
Sie lediglich den geringen Ertrags -
anteil versteuern – vorausgesetzt, Sie
wählen eine lebenslange Rentenzah-
lung. Da sich die Höhe des Ertrags -
anteils auch in Zukunft nach dem
Alter des Versicherten zu Beginn der
Rente richten wird, gilt: je später Ihr
Rentenbeginn, desto niedriger der
Ertragsanteil, auf den Sie Ihren per-
sönlichen Steuersatz zahlen.

Private Altersvorsorgeprodukte wie
Riester- oder Rürup-Rente sind von
der Abgeltungsteuer nicht betroffen –
weder in der Anspar- noch in der
Aus zahlungsphase. 

Was kann ich schon heute tun, um
optimal auf 2009 vorbereitet zu sein?

spardaaktuell: Wichtig ist, dass Sie
in Ruhe nachdenken und keine über-
eilten Entscheidungen treffen. Ana -
lysie ren Sie Ihre Anlageziele – sehr
gerne auch gemeinsam mit uns –, um
so Ihren Handlungsbedarf zu ermit-

teln. Ihre Lebenssituation, Ihre
Lebens planung, Ihre individuellen
Bedürfnisse und Wünsche rund um
die Geld anlage stehen im Vorder-
grund. Ver lieren Sie dabei jedoch
nicht den Stichtag 31. Dezember
2008 aus den Augen!

Mit welchen Anlageprodukten kann
ich auf die neue Steuer reagieren?

spardaaktuell: Vorteilhafte Anlage-
produkte sind Fonds und Zinsanla-
gen. Dabei sollten Sie darauf achten,
dass Sie in Fonds vor 2009 investieren,
um den Bestandsschutz zu sichern.
Bei Zinsanlagen hingegen lohnt es
sich, dass Sie die Erträge in das Jahr
2009 und darüber hinaus ver lagern.
Dann nämlich gilt in den meisten Fäl-
len die günstigere Abgeltungsteuer
von 25 Prozent.

Wer hilft mir bei Fragen rund um die
Abgeltungsteuer?

spardaaktuell: Selbstverständlich
steht Ihnen Ihre Sparda-Bank bei allen
Fragen zur Abgeltungsteuer sowie 
zu steueroptimierten Anlagemodel-
len zur Verfügung. Wir helfen Ihnen
gern und unkompliziert weiter, wie
Sie es von uns als Ihrem zuverlässigen
Finanzpartner ge wohnt sind. ■

Das sollten Sie sich merken:

Ab 1. Januar 2009 . . .

. . .wird die Abgeltungsteuer direkt vom konto- bzw. depotführenden Kreditinstitut an das Finanzamt 
ab geführt.

. . .werden das Halbeinkünftever fahren und die Zinsabschlagsteuer wegfallen.

. . .werden Sparerfreibetrag und Werbungskosten-Pauschbetrag zu einem einheitlichen Sparerpausch betrag in
Höhe von 801 Euro für Allein stehende bzw. 1.602 Euro für Ver heiratete zusammengeführt. 

. . .bleiben Freistellungsaufträge und Nichtveranlagungs-Bescheinigungen bestehen.

. . .können Sie keine Werbungskosten mehr bei den Kapitaleinkünften geltend machen.

Darauf sollten Sie achten:

● Einteilung der Freibeträge 
Achten Sie aufgrund des ab 1. Januar 2009 geltenden Sparerpauschbetrags auf die richtige Einteilung Ihrer
Freibeträge. 

● Persönlicher Einkommensteuersatz 
Behalten Sie – trotz der Einführung einer „einheitlichen“ Abgeltungsteuer – Ihren persönlichen Steuersatz im
Auge. Liegt dieser unter 25 Prozent, sollten Sie auf jeden Fall eine normale Veranlagung der Kapitaleinkünfte
zur Einkommensteuer beantragen. Nur so können Sie eventuell zu viel gezahlte Abgeltungsteuer zurück -
erhalten.

● Bestandsschutz für Fondsanteile und Aktien
Bedenken Sie, dass Sie Kursgewinne aus Fondsanteilen und Aktien, die Sie noch bis zum 31. Dezember 2008
erwerben und dann auch mindestens ein Jahr halten, nicht versteuern müssen. Besonders interessant sind
dabei Dachfonds: Steuerfreie Umschichtungen innerhalb eines Dachfonds können auch über 2008 hinaus noch
vorgenommen werden.

● Verringerter Bestandsschutz für Zertifikate 
Beachten Sie bei Zertifikaten, dass für all diese Wertpapiere, die Sie nach dem 14. März 2007 erworben haben,
nur noch ein Bestandsschutz bis 30. Juni 2009 gilt.  

● Aktien
Vergegenwärtigen Sie sich, dass Aktien am stärksten von der Abgeltungsteuer betroffen sein werden. 
Aufgrund der Kursgewinnbesteuerung sowie des Wegfallens des Halbeinkünfteverfahrens werden Sie 
doppelt belastet. Daran sollten Sie künftig beim Kauf bzw. Verkauf von Aktien unbedingt immer denken. 

Bei welchen Anlageformen ändert
sich etwas?

spardaaktuell: Der Abgeltungsteuer
unterliegen:

● Gewinne aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften, insbesondere bei
Wertpapieren, Investmentanteilen
und Beteiligungen an Kapitalge-
sellschaften (z.B. Aktien).

● Dividenden, z.B. aus Genossen-
schaftsanteilen.

● Zinserträge. 

Welche Anlageformen sind nicht
betroffen?

spardaaktuell: Nicht betroffen sind: 

● Vermietete Immobilien: Miet -
erträge werden auch ab 2009 mit
dem persönlichen Ein kommen -
steuersatz ver steuert. Bei der
Besteuerung von Ver äußerungs -

gewinnen bleibt eine Speku -
lationsfrist von zehn Jahren 
bestehen.

● Erträge aus der Veräußerung von
selbst genutztem Wohneigentum.

● Lebensversicherungen: Kapital -
lebensversicherungen, die vor dem
1. Januar 2005 abgeschlossen wur-
den, bleiben auch ab 2009 grund-
sätzlich von der Besteuerung
befreit.

● Staatlich geförderte Renten wie
Riester- oder Rürup-Rente.

● Betriebliche Renten.

Was passiert mit der 
Spekulationsfrist?

spardaaktuell: Die Spekulationsfrist
entfällt. Kursgewinne, die ab dem 
1. Januar 2009 realisiert werden, sind
nicht mehr steuerfrei (Ausnahme:
Übergangsregelung). Die Ab gel tung -
steuer ist unabhängig von der Halte-
dauer der Wertpapiere zu zahlen.

Zu ver- Grenz- Grenz-
steuerndes steuersatz steuersatz
Einkommen Allein- Ehepaare

stehende

15.000 Euro 25,2% 0 %
30.000 Euro 32,1 % 25,2 %
40.000 Euro 36,7 % 27,4 %
50.000 Euro 41,2 % 29,8 %
60.000 Euro 42,0 % 32,0 %
70.000 Euro 42,0 % 34,2 %
80.000 Euro 42,0 % 36,6 %
90.000 Euro 42,0 % 38,8 %

106.000 Euro 42,0 % 42,0 %

Alleinstehende haben ab 250.000 Euro
und Ehepaare ab 500.000 Euro einen ein-
heitlichen Steuersatz von 45%.
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